
Gemeinde Harsum Datum der Sitzung Organ

Der Bürgermeister 14.02./23.02.12 FWA
Az. 20 20 02/2012
vom 08.02.2012 27.02.12 VA

08.03.12 Rat

Vorlage Nr. 11/2012

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

a) Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit,
b) Anmeldungen der Ortsräte

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

keine

Erträge Einzahlungen Aufwendungen Auszahlungen

Betrag Produktkonto Jahr Betrag Produktkonto Jahr

Die Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsansatz: €

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag

Produktkonto:
Die Mittel stehen nur teilweise zur
Verfügung

Produktkonto:
Produktkonto:

Teilbetrag: € Sichtvermerk Kämmerin

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Rat der Gemeinde Harsum erlässt die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr
2011 in der Fassung wie sie sich aus der Sitzung des Verwaltungsausschusses am
27.02.2012 ergibt.
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Sachbericht zur Vorlage-Nr. 11/2012

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 GemHKVO u. a. die Einzahlungen und
Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionstätigkeit
der Gemeinde Harsum.

Gesamtbetrag der Einzahlungen für
Investitionstätigkeit ohne
Anmeldungen der Ortsräte

513.500 €

Gesamtbetrag der Investitionstätigkeit
für Auszahlungen ohne Anmeldungen
der Ortsräte

1.601.200 €

Einzahlungen für
Finanzierungstätigkeit =

1.662.700 €

a) Kreditaufnahme i. H. v.
1.087.700 €

b) Umschuldung i. H. v. 575.000 €

Auszahlungen für
Finanzierungstätigkeit =

1.303.700 €

a) Ordentl. Tilgung i. H. v.
b) 666.700 €
c) Rückzahlung Landesdarlehen =

62.000 €
d) Umschuldung i. H. v. 575.000 €

Aus der anliegenden Übersicht können die Anmeldungen für die
vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen ersehen werden.

Ebenfalls als Anlage ist eine Übersicht über die Anmeldungen der Ortsräte beigefügt
worden.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit lösen anders bei den Einzahlungen und
Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit nur indirekt Erträge und
Aufwendungen aus. So führen z. B. die Auszahlungen für den Erwerb von
abnutzbarem Vermögen zu Aufwand in Form der Abschreibungen und Einzahlungen
aus der Kreditaufnahme zu Zinsaufwand. Gleiches gilt für die Einzahlungen für
Investitionstätigkeiten. So werden Einzahlungen aus Beiträgen und Zuwendungen
entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagevermögens aufgelöst (d. h. der Beitrag
oder die Zuwendung wird auf die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt) und fließen
dann als Ertrag in den Ergebnishaushalt und verringern somit den Aufwand der
Abschreibung.

Derzeit sind alle Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt (ohne
Anmeldungen der Ortsräte) eingeplant worden.
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Per Saldo ergibt sich nach dem jetzigen Stand ein Kreditbedarf i. H. v. 1.087.700 €.

Hierzu ist in der Sitzung des Finanzausschusses am 07.02.2012 dargestellt worden,
dass ein möglicher Kreditbedarf aus dem vorhandenen Kassenbestand zum
31.12.2011 gedeckt werden kann, so dass kein Kreditbedarf für 2012 ausgewiesen
werden muss.

Kemnah

Anlagen

Zusammenstellung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Zusammenstellung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Anmeldungen der Ortsräte






























